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Aus'Ferti!lJung 

 Rechtskräftig sE:,lt dem 20 .08 .19- '

Aachen, 2ib8.·' 9, 

gez. 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Amtsgc:~ric:ht Aachen 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

, I n der Strafsache 

gegen  , . 
geboren ahl  
deutsche Staatsangehörige, ge!;chi(:)den 
wohnhaft  

wegen Widerstandes gegen VolI$treckungs.beamte 

hat das Aachen , 
aufgrund der Hauptverhandlung vom , 

, an dertellgenomriien haben: 

.Richter am Amtsgericht  
als Richter 

Amtsanwältin  
als VertreterNertreterin der Staatsanwaltschaft Aachen 

Rechtsanwalt Sex aus Aachen 
~Is Verteidiger der Angeklagten :

Justizbeschäftigte  
, , 

als Urkundsbeamtin der ,Geschäftsstelle 

für Recht erkann't: 
Die Angeklagte wird freigesproclhen. 

EINGEGÄN 'G~[\J 

1 1. Sep. 2019 
ANWALTSI<JI,NZLEI BE X 
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Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklag t en 

trägt die Landeskasse., 

Gründe 
, (abgekürzt gemäß § 267 Abs, 5 StPO) 

Der SchuJdvorwu'rf ergibt sich aus dem zugelassenen Ariklagesatz. 

Die Angeklagte war freizuspreche'n, ,weil die 'ihr zur Last gelegte Straftat aus 
tatsächlich~n Grühden nicht'festgestellt werden konnte. 

Nach den Ausführungen der Sachverständigen  ist nicht auszuschließen, 
, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt aufgrund der starken Alkoholisierung und aus 
,einer wahnhaften Verkennung heraus keine Einsichtsfähigkeit besaß L!nd damit ' 

, , , 

krankheitsbedingt nicht ' erkennen konnte, dass ihr Verhalten unberechtigt und 
strafbar ist. 

Damit sind die Bedingun'gen der Schuldunfähigkeit, wie sie in § 20 StGB aufgeführt 
werden, in die$em Fall zum Tatzeitpunkt als erfüllt anzusehen , 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den §§ 464,467 StPO. 

 

Richter am Amtsgericht 

" . \oe" • 

, . 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle , 
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